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richtungen der Berufsausbildung bestehen, mit 
Ausnahme der volkseigenen Güter im Bereich des 
Rates für landwirtschaftliche Produktion und 
Nahrungsgüterwirtschaft

b) Betriebe und Einrichtungen aller Eigentumsfor
men, die Lehrlinge auf der Grundlage von Ver
trägen oder Vereinbarungen zur praktischen Be
rufsausbildung in die unter Buchst, а genannten 
Betriebe delegieren

c) kommunale Berufsschulen und Lehrlingswohn
heime.

§ 2
Finanzierung 

der Kosten der praktischen Berufsausbildung
(1) Die Kosten der Betriebe für die praktische Berufs

ausbildung sind in die Selbstkosten der Betriebe ein
zubeziehen. Die Kosten der praktischen Berufsausbil
dung ergeben sich als Differenz zwischen den Gesamt
kosten der praktischen Berufsausbildung und den 
Erlösen gemäß § 3.

(2) Die Kosten der praktischen Berufsausbildung sind 
bei der Ausarbeitung und Bestätigung der Industrie
preise kalkulationsfähig.

(3) Einrichtungen, die aus dem Staatshaushalt finan
ziert werden, haben diese Ausgaben in den Haushalts
plan aufzunehmen.

§3
Gesamtkosten und Erlöse 

der praktischen Berufsausbildung
(1) Gesamtkosten der praktischen Berufsausbildung 

sind:
a) Entgelt für Lehrlinge
b) Vergütung des Direktors der betrieblichen Ein

richtung der Berufsausbildung
c) Vergütung des stellvertretenden Direktors der be

trieblichen Bildungseinrichtung und der Abtei
lungsleiter, wenn ihr Aufgabengebiet sowohl die 
praktische als auch die theoretische Berufsaus
bildung umfaßt

d) Vergütung der Beschäftigten, die für die praktische 
Berufsausbildung tätig sind;
dazu gehören:

Abteilungsleiter
Ausbildungsleiter
Lehrkräfte des berufspraklischen Unter
richts 
Ökonomen 
Technologen 
technische Zeichner
Gütekontrolleure und andere technische 
Kräfte

e) sonstige persönliche Kosten für den unter Buch
staben а bis d genannten Personenkreis, die ent
sprechend der Aufgabenstellung der praktischen 
Berufsausbildung entstehen

f) Mittel für die Prämiierung der Lehrkräfte des 
berufspraktischen Unterrichts entsprechend den 
Rechtsvorschriften

g) Zuführungen zum Kultur-, Sozial- und Prämien
fonds entsprechend den Rechtsvorschriften

h) Kosten sachlicher Art, die entsprechend der Auf
gabenstellung der praktischen Berufsausbildung 
entstehen, z. B. Abschreibungen, Energie und an
teilige Zuführungen zum Reparaturfonds.

(2) Erlöse der praktischen Berufsausbildung sind:
a) Gutschriften des Betriebes für Leistungen der 

Lehrlinge im berufspraktischen Unterricht
b') sonstige Erlöse (wie Mieten, Pachten, Nutzungs

gebühren).
(3) Die Leiter der Betriebe sind dafür verantwortlich, 

daß mit einer exakten Abgrenzung und Abrechnung 
der Gesamtkosten und Erlöse der praktischen Berufs
ausbildung Voraussetzungen geschaffen werden, um die 
Lehrlinge mit den ökonomischen Auswirkungen des 
Bildungs- und Erziehungsprozesses vertraut zu machen. 
Die Lehrlinge sind durch die regelmäßige Führung des 
Haushaltsbuches, die Einbeziehung ökonomischer Auf
gaben in den Berufswettbewerb und die Teilnahme an 
Produktions- und Planberatungen aktiv an der Erfül
lung der Plan- und Wettbewerbsziele zu beteiligen.

§4
Verträge bzw. Vereinbarungen

(1) Betriebe mit guten Voraussetzungen für eine qua
lifizierte Berufsausbildung übernehmen im gegensei
tigen Einverständnis die Ausbildung von Lehrlingen 
anderer Betriebe unabhängig von der Eigentumsform. 
Sie ermöglichen durch diese Form der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit die rationelle Nutzung moderner- 
Ausstattungen und den konzentrierten Einsatz von Mit
teln des Nationaleinkommens für die Berufsausbildung 
der Lehrlinge.

(2) Die Übernahme der Lehrlinge zur Ausbildung er
folgt auf der Basis von Verträgen bzw. Vereinbarungen, 
in denen die Rechte und Pflichten der Partnerbetriebe 
festzulegen sind. Die ausbildenden Betriebe sichern die 
Ausbildung der Lehrlinge auf der Basis der staatlichen 
Rahmenausbildungsunterlagen nach effektiven Ausbil
dungsmethoden. Die Verantwortung der delegierenden 
Betriebe für die Ausbildung und Erziehung ihrer Lehr
linge wird durch die Delegierung der Lehrlinge nicht 
eingeschränkt.

(3) Die delegierenden Betriebe erstatten dem ausbil
denden Betrieb auf der Grundlage einer ordnungsge
mäßen Rechnungslegung die auf sie für die praktische 
Berufsausbildung entfallenden anteiligen Kosten.

§5
Planung und Finanzierung der Ausgaben

und Einnahmen der theoretischen Berufsausbildung 
und der Lehrlingswohnheime 

zu Lasten des Staatshaushaltes
(1) Die Finanzierung der Ausgaben der theoretischen 

Berufsausbildung und der Lehrlingswohnheime der 
betrieblichen Bildungseinrichtungen erfolgt abzüglich 
der Einnahmen aus Mitteln des Staatshaushaltes. Die 
Finanzierung der kommunalen Berufsschulen und 
Lehrlingswohnheime erfolgt entsprechend den Rechts
vorschriften und Prinzipien der Haushaltswirtschaft 
für staatliche Einrichtungen.

(2) Die Planung und Abrechnung der Ausgaben und 
Einnahmen für die theoretische Berufsausbildung und 
die Lehrlingswohnheime erfolgt von den Betrieben der 
zentral- und örtlichgeleiteten volkseigenen Wirtschaft 
sowie den kommunalen Berufsschulen und Lehrlings
wohnheimen über die Abteilung Berufsbildung und 
Berufsberatung des zuständigen Rates des Kreises.

(3) Die Betriebe, kommunalen Berufsschulen und 
Lehrlingswohnheime planen die Ausgaben und Ein
nahmen für die theoretische Berufsausbildung und die 
Lehrlingswohnheime auf der Grundlage der Rechts-


